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RS OGH 1990/4/25 9ObA100/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.04.1990

Norm

ZPO §521a

Rechtssatz

Unter dem in § 521 a Abs 1 Z 2 ZPO genannten "Rekurs gegen einen Aufhebungsbeschluß nach § 519 Abs 1 Z 2" ist nur

die Bekämpfung der in Beschlußform gekleideten Sachentscheidung und nicht auch ein Rekurs bloß gegen den

Kostenausspruch in einem solchen Beschluß zu verstehen.

Entscheidungstexte
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